
Sechs und Zwanzigſter Jahrgang.
2. Quartal. Sonnabend den 3. April 1852.
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Vekanntmach ungen.
Auf dem am 4. d. M. abgehaltenen Kreistage ſind im weſentlichen folgende Beſchlüſſe gefaßt worden

1) Es ſoll vorläufig auf 1 Jahr ein Kreiswegeaufſeher angeſtellt werden, welcher die Jnſtandſetzung und Beſſerung der
Wege zu betreiben und zu ceontroliren hat. Der Gehalt deſſelben wird aus den Jagdkartengeldern, die jährlich
bis jetzt 5 bis 600 Thlr. betragen haben, entnommen.

2) Von den im Jahr 1850 bei der Mobilmachung der Armee zur Anſchaffung von Landwehrpferden und zur Unter
ſtützung der Familien bedürftiger Landwehrmänner ausgeſchriebenen 13,010 Thlr. ſind nach Beſtreitung aller Aus
gaben durch den demnächſtigen Verkauf der Landwehrpferde 8,774 Thlr. 9 Sgr. 5 Pf. wieder gelöſt worden. Die-
ſes Geld ſoll als Mobilmachungsfond reſervirt, in ſichern Papieren angelegt, und durch Zuſchlag der jährlichen
Zinſen, ſowie desjenigen, was von den Jagdkartengeldern übrig bleibt, bis auf 15,000 Thlr. nach und nach ge
bracht werden damit, wenn Ereigniſſe eine nochmalige Mobilmachung im Laufe der Jahre nöthig machen ſollten,
nicht wieder zu außerordentlichen Ausſchreibungen geſchritten werden muß.

3) Nach dem Geſetze vom 12. November 1850 wird bei Mobilmachung der Armee für Naturalquartier, für Geſtellung
der auf Märſchen und ſonſt zu militairiſchen Zwecken erforderlichen Transportmittel, als Wagen, Wegweiſer, Boten,
ferner für Ueberweiſung und Einrichtung von Magazinen, Lazarethen, Wachtſtuben 2e. 2e., von dem Königl. Fiscus
nichts gewährt, vielmehr ſollen alle dieſe Leiſtungen als Gemeinde und Kreislaſten erachtet werden. Es iſt die Frage
entſtanden ob von dem Kreis einzelnen Gemeinden, welche während der Mobilmachung durch Einquartirung, Ge
a Pieg ortmitten und Gewährung von Localitäten beſonders belaſtet geweſen ſind, Entſchädigungen zu
gewähren ſeien.

Der Kreistag hat dies in Erwägung, daß eine Verpflichtung hierzu nicht vorliege und daß verhältnißmäßig
zu große Summen erforderlich wären, abgelehnt, und beſchloſſen, daß etwaige Anträge dieſer Art den höhern Ver
waltungsbehörden zur Entſcheidung übermittelt werden ſollten.

4) Vom 1. April d. J. ab wird ein Kreisexecutor angeſtellt, welcher von den Rittergütern und Gemeinden in der Art
zu ſalariren iſt, daß jedes Rittergut jährlich 5 Sgr. die Gemeinden aber je nach deren Größe 1 Thlr., 20 Sgr.
oder 10 Sgr. jährlich zahlen. Die weitere Regulirung des Gehaltes erfolgt durch den Landrath. Die Reiſe und
Zehrungskoſten in allen Executionen wegen rückſtändiger Grund-, Gewerbe und Klaſſenſteuern, wegen Gemeinde-,
Parochial- und Schulabgaben, welche bisher von den Gemeinden geſetzlich getragen werden mußten, fallen vom
1. April d. J. ab fort. Der Kreisexecutor, zu welchen für jetzt der bisherige Kreiskaſſen-Executor Sonnenſchein
beſtellt worden iſt, erhält vielmehr nur noch die Gebühren für die Vollſtreckung der Exeeution, die von dem Reſtan
ten getragen werden müſſen.

5) Zu Mitgliedern der Einkommenſteuer -Commiſſion für das Jahr 1853 wurden erwählt:
der Regierungspräſident a. D. Herr Domprobſt v. Kroſigk,
der Apotheker Herr Magiſtrats Aſſeſſor Hahn,
Herr Fabrikant Steckner,

ſämmtlich hier
der Königliche Kammerherr Herr Graf v. Hohenthal auf Dölkau,
der Gutsbeſitzer und Magiſtrats- Aſſeſſor Herr Schier in Schafſtädt, und
der Bauergutsbeſitzer Herr Bartholomäus in Frankleben.

6) Die Klaſſenſteuer-Commiſſion pro 1851 ward auch für das Jahr 1852 wieder gewählt. Sie beſteht aus dem Ritter
Je ete Herrn v. Oppel auf Modelwitz, Herrn Burgemeiſter Schröder in Schkeuditz und Herrn Ortsrichter Dähne
in Keuſchberg.

7) Als Civileommiſſgrius zur Abnahme der zu geſtellenden Mobilmachungspferde an Stelle des verſtorbenen Ritterguts
beſitzers Munkelt, ward der Rittergutsbeſitzer Herr Oberamtmann Herzog auf Beuchlitz, und als Mitglied der Lützener
Bezirkscommiſſion, zur Auswahl der Mobilmachungspferde, an Stelle des ausgeſchiedenen Bauergutsbeſitzers Sack
Herr Bauergutsbeſitzer Heyne in Eisdorf erwählt.

Merſeburg, den 27. März 1852. Der Königl. Landrath Weidlich.
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Bekanntmachung.
Am Hauſe des Glaſermſtrs. Lindenlaub iſt am 24.

d. M. früh eine Leiter gefunden worden, welche im Poli-
zei-Büreau in Augenſchein genommen werden kann.

Merſeburg, den 24. März 1852.
Der Magiſtrat.

Oeffentliches Aufgebot.Alle diejenigen, welche aus der Seit vom 1. December

1850 bis zum 30. September 1851 an den penſionirten
Boten Schneidereith während deſſen Dienſtführung
beim hieſigen Königl. Kreisgerichte und aus der Zeit vom
1. März 1845 bis zum 31. October 1851 an den von der
Königl. Kreisgerichts Commiſſion zu Lauchſtädt an das
Königl. Kreisgericht zu Wittenberg verſetzten Kreisgerichts-
Secretair Häner als früherer Verwalter der Sportelkaſſe
der Gerichts-Commiſſion zu Lauchſtädt, irgend Anſprüche an
die hieſige Kreisgerichts Salarienkaſſe und an die Sportel-
kaſſe der Gerichts-Commiſſion zu Lauchſtädt zu machen haben,
werden hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen binnen 3
Monaten, ſpäteſtens aber in dem hierzu auf

den 8. Mai 1852, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle vor dem Deputirten Herrn Re
ferendar Hanewald, anberaumten Termine anzumelden und
ihre Anſprüche näher zu begründen, unter der Verwarnung,
daß ſie nach fruchtloſem Ablaufe des Termins ihres etwaigen
Anſpruchs an die gedachten Kaſſen verluſtig gehen, und die
beſtellte Amts Caution an e. Schneidereith und c. Häner
u werden.erſeburg, den 6. Januar 1852.

Königl. Kreisgericht.
Haus- Verkauf.

Ver änderungshalber bin ich geſonnen, mein in hieſiger
Vorſtadt Altenburg Nr. 775. in ſchöner Lage und gutem
Zuſtande befindliches Haus billig zu verkaufen. Es enthält
4 Stüben, 4 Kammern, 4 Küchen, 1 Waſchhaus, 1 Keller,
mehrere Ställe und Hofraum.

Scheuneverkauf. Eine ſehr geräumige abgabenfreie
Scheune am Hälterthore ſtehet zu verkaufen. Das Nähere
Hältergaſſe Nr. 695.

Einige 40 Schock Futterſtroh ſind zu verkaufen bei dem
Böttchermeiſter Schimpf auf dem Sand.

Merſeburg, den 1. April 1852.

Tapeten- Verkauf.
Die unterzeichnete Tapetenfabrik empfiehlt ihr Tapeten

und Bordüren-Lager in den neueſten Deſſins. Eine Muſterkarte
iſt bei dem Herrn Leopold Meißner in Merſeburg
ausgelegt, welcher auch Aufträge zu den Fabrikpreiſen ent
gegen nehmen wird.

Die Tapetenfabrik in Deſſau.
Friedrich Schavarz.

Verkauf. 30 Stück Kaſten von ſtarker Pappe,
mit Deckel und mit braunem Papier überzogen, circa 15 Zoll
lang, 10 Zoll breit und 10 Zoll hoch, werden zum Verkauf
nachgewieſen durch die Expedition dieſes Blattes.

M

Logis-Vermiethung. Jn der Rittergaſſe bei Un
terzeichnetem iſt eine Wohnung, beſtehend in Stube, Kammern,
Keller nebſt anderem Zubehör zu vermiethen.

Ritter.

Feld Verpachtung. Künftigen Sonntag, den
4. April e. Nachmittags 3 Uhr, ſoll im Kaffeehauſe des
Hrn. Pohle allhier ein in Meuſchauer Flur gelegenes Viertel-
landes Feld in einzelnen Parzellen meiſtbietend verpachtet
werden.

Meuſchau, den 1. April 1852.
Chriſtian Wendenburg, Ziegeleibeſitzer.

Ein Logis iſt zu vermiethen Sixtigaſſe Nr. 987.
Finkgräfe, Tiſchlermeiſter.

Logisvermiethung. Ein freundliches Logis iſt von
jetzt an eine einzelne Perſon zu vermiethen bei

Julius Hammer am Markt.
Auch kann daſelbſt ein Burſche in die Lehre treten.

Julius Hammer, Sattlermſtr.
Bekanntmachung.

Wegen den Oſterfeiertagen iſt Dienstag den 6. April
friſches Weißbier zu haben ſtatt Mittwoch.

Leonhardt.
Eine möblirte Stube und Kammer, mit oder ohne

Burſchenſtube und Pferdeſtall, iſt zu vermiethen Oberaltenburg Nr. 819. F n
Schulanzeige. Jm Jnſtitut des Unterzeichneten be

ginnt der neue Curſus Freitag den 16. d. M. und werden
jederzeit noch einige Knaben, ſobald ſie nur einigermaßen
ſchreiben und leſen können, angenommen.

Merſeburg, den 1. April 1852.
Ulrich, Cand. d. P. A.

Bekanntmachung.
Daß ich von jetzt an Wagen, ſo wie Möbel in allen

beliebigen Holzarten, zum Lackiren übernehme, zeige ich hier
mit ergebenſt an.

P. Sörenſen.
Reclamationen gegen Klaſſen e. Steuern, Bittſchriften

und ſchriftliche Arbeiten jeder Art, fertigt zu den billigſten
Preiſen Albert Feige, Vorwerk bei Elſte.

Varinas-Canaſter in Rollen, in alter abge-
lagerter geſtochener Waare, von vorzüglicherGüte, pro Pf. 12, 15 und 20 Sgr., bei Abnahme einer

ganzen oder halben Rolle billiger.
Varinas-Blätter, angenehm und mild im

Rauchen.
Rollen-Portoriko in alter ſchöner Waare,

à Pfd. 5, 8 und 9 Sgr., bei Abnahme einer Rolle billiger,

empfiehlt Wilhelm Görlitz.
Gleichzeitig empfehle ich hiermit mein bedeutendes Lager

importirter G Bremer Cigarren zu geneigter Beach-
tung. Daſſelbe beſteht nur aus alter abgelagerter Waare,
zum Preiſe von 3 40 Thlr. pro Mille, in. den jetzt be
liebteſten und gangbarſten Sorten und iſt daſſelbe in allen
Gattungen ſo vollſtändig aſſortirt, daß ich im Stande bin,
den ſtrengſten Anforderungen genügend entſprechen zu können.

Von den am meiſten beliebt gewordenen Sorten em
pfehle ich beſonders

Upmann, La Norma,Cabannas y carrayal Canaster SEl Aguilla, Beneurell, W z rLa Punta, Rio Honda, r Sgr.Varela,
Wilhelm Görlitz.
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Moccea-Caffee, gebrannt, das Pfd. 10 Sgr.,

empfiehlt L. Lautenſchläger.
Beſte türkiſche und Thüringer Pflaumen, keine Catha-rinen, empfiehlt C. A. Krinitz.
Erfurter Perl Graupen, Gries, Maccaroni und

Facon Nudeln, empfiehlt C. A. Krinitz.
Echt Oſtindiſcher weißer Sago billigſt.

C. A. Krinitz.
Caviar, Anchovis, Brabanter Sardellen, 51 er Düſſel-

dorfer Senf, Capern und Lüneburger Käſe, empfiehlt billigſt
E. A. Krinitz.

Porbitz, den 1. April 1852.

Portemonnaies mit Stahlbügel,

von 10 Sgr. aCigarren-Etuis, Notizbücher u.
Brieftaſchen

empfiehlt in reichhaltiger Auswahl zu billigen Preiſen
H. F. Exius.

Geſangbücher, elegant gebunden, bei
F. Exius.

Eine große Auswahl eleganter
Tapeten ſind zu billigen Preiſen zu
haben bei

E. Wieſe, ſonſt E. Schramm.
Unter heutigem Dato habe ich mein Beſitzthum zur

Funkenburg für eigene Rechnung übernommen.
Zugleich bemerke ich ergebenſt, daß ich mein früheres

Geſchäft beibehalte.
Merſeburg, den 1. April 1852.

F. zablissem ents- Ansg eige.
Jch beehre mich hierdurch einem hieſigen und auswär

tigen Publikum ergebenſt anzuzeigen, daß ich das Material
und Spirituoſen Geſchäft von Hrn. C. G. Friedrich jun. über
nommen habe und ſelbiges unter meiner Firma fortführen
werde, ſowie ich ſtets bemüht ſein werde, durch billige und
reelle Bedienung die volle Zufriedenheit meiner geehrten
Kunden zu erwerben zu ſuchen. C. W. Voigt.

Ergebene Anzeige.
Daß ich mein Putzgeſchäft durch Einrichtung des Ladens

in dem Sattlermeiſter Herrn Schönbergerſchen Hauſe am
Eingange der Oelgrube vergrößert und am 1. d. M. er-
öffnet habe, beehre ich mich einem geehrten Publikum zur
gefälligen Beachtung hiermit ergebenſt anzuzeigen. Zugleich
erlaube ich mir eine geſchmackvolle Auswahl neu angekom-
mener Strohhüte, fertige Seidenhüte und Hauben, ſowie
andere Artikel, beſtens zu empfehlen. Auch werden täglich
Waſchhüte angenommen prompt beſorgt und moderniſirt.

Merſeburg, den 3. April 1852.
Wilhelmine Werner.

Siegel.

Reise gelegenheit nach allen
Pelttheelen.

Außer unſern regelmäßigen Fahrten nach NewYork
expediren wir dieſes Jahr Schiffe nach Galveſton, Jndia-
nola, New Orleans, DQuebeck, Kalifornien und Auſtralien,
und es wird Herr Engel in Merſeburg über Alles un
entgeldlich nähere Nachricht ertheilen

Knorr S Holtermann in Hamburg.

Verzeichniß der Backwaaren
auf die Zeit vom 1. bis 15. April e.

Namen Preis und Gewicht des Brodesder r rer Wohnung 1 2pf. Brod ein gr. Brod ein 5gr. Brod

un m S T 7Brodhändler. derſelben. a Scm 1322 0152
A. hieſ. Bäcker.

Alberts Gotthardtsſtr. 260 21 a 8Brückner Altenburg 3 t 26 4 2Daute Altenburg 125 21Deichert Schmalegaſſe 4 28 412Fuchs desgi. 4 130 I 416Heubner 929 Markt 3 25 7 28 T 4 12Ww. Hoffmann Markt 3 3 30 4 22Hoffmann jun. Gotthardsſtr. 3 3 130 4 22
Heubner Altenburg 3 25 29 4 12Heubner Breiteſtraße 3 1 24 3 25Heyne Oelgrube 3 2 26 4Heyne Johannisgaſſe 4 1277 7Heyne Burgſtraße 4 26 4] 2verehel. Höſchel Altenburg 3 26 l 4 2Hartmann e desgl. 3 1 T 26 7 4 2 nHartmann Oelgrube 3 3 26 4] 2Kraft Breiteſtraße 3 3 29 4l6Lange Sirxtigaſſe 3 24 3124Luther Altenburg 3 2 23 4Mollnau Preußergaſſe 3 m 24 I 4.4Nohle Neumarkt 3 26 4 8Putz Sixtigaſſe 3 1 26 41 2Riedel Entenplan 3 24 I 4Ruck. Oberbreiteſtr. 3 25 4Schäfer en. Neumarkt 3 1 27 a 8Schäfer Jun. Neumarkt 3 I 25Schmidt Neumarkt 3 22 4Wwe. Tuchſcherer Altenburg 3 1 26 4 2Wohlleben Gotthardtsſtr. 3 21 271 I a 8
B. hieſ. Brodhdlr. ein 2gr. BrodFichtler Altenburg 122 4Klee Saalgaſſe 1 22 Wenn 4 h enverehel. Wille Altenburg 4C. Landbäcker.

Böhme Lützkendorf 1)22 4Henniges. Wallendorf 1 22 4Münr Neumark 1 22 4Ronneburg Frankleben 1122 4Wächter Naundorf 1 22 4Zeidler Schladebach 4
Von den hieſigen Bäckern liefern das Schwarzbrod am

größten die Wittwe Hoffmann und der Bäckermſtr. Hoff-
mann und am leichteſten der Bäckermſtr. Langez das
Weißbrod am größten die Bäckermſtr. Deichert, Fuchs,
Heyne in der Johannisgaſſe und Heyne in der Burg-
ſtraße und am kleinſten die Bäckermſtr. Mollnau, Rie-
del, Ruck, Schmidt, Schäfer jun. und die verehel.
Höſchel.

Merſeburg, den 1. April 1852.
Der Magiſtrat.

e ]qonh,s1g
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Bei E. H. Schroeder in Berlin iſt ſo eben erſchienen
und in der Garckeſchen Buchhandlung (Friedr. Stoll-
berg) in Merſeburg zu haben

Ueber die wahren Urſachen
der

habituellen Leibesverſtopfung
und die zuverläſſigſten Mittel

dieſe hu ger ſeiti gen.
on

Dr. Moritz Strahl,
Kgl. Sanitätsrath c.

Vermehrte mit Abbildungen bereicherte Auflage. 8. geh.
8 Bogen. Preis 10 Sgr.

Der Herr Verfaſſer, ſeit einer langen Reihe von Jahren
als wichtigſte Autorität in Unterleibskrankheiten durch ſeine
zahlreichen glücklichen Heilungen weithin bekannt, theilt für
diejenigen, welche an habitueller Leibesverſtopfung leiden, in
dieſer Schrift eine überaus wichtige Entdeckung mit, die Vielen
zum Troſte gereichen wird. Nicht nur wird die Urſache des
hier in Rede ſtehenden Uebels ausführlich beſchrieben, ſondern
es werden auch die Mittel zu deſſen Beſeitigung angegeben.
Ebenſo erhält der Leſer über Blähungen und Hämor-
rhoiden die intereſſanteſten Aufſchlüſſe.

Die Verhandlungen, welche der Herr Verfaſſer mit dem
Miniſterium für Medizinal Angelegenheiten über ſeine wich-
tige Entdeckung gepflogen hat, ſind in der Schrift abgedruckt.

Das in der Beilage zu Nr. 23. dieſes Blattes ent-
haltene, Mki. unterzeichnete Gedicht: „der Ballabend“ hat
ohne Zweifel vielfache Heiterkeit erregt und Einſender dieſer
Zeilen hat ſich gefreut, dieſem ſchon früher gedruckten
Gedichte aufs Neue begegnet zu ſein. Noch mehr hat es Ein
ſender indeſſen intereſſirt, den Verfertiger dieſes. Gedichtes, das
der Karlsruher Profeſſor Gockel in ſein „Lehrbuch der deutſchen
Schriftſprache“ als Muſter einer Parodie aufgenommen,
aber als „von einem unbekannten Verfaſſer“ bezeichnet hat
in Nr. 23. d. Bl. urplötzlich aus ſeiner beſcheidenen Anonymität
heraustreten zu ſehen er (Einſender dieſes) ſäumt nicht,
Literaturfreunde auf den keimenden Ruhm des früher unbe-
kannten Verfaſſers (Mki.) „der Ballabend“ hiermit auf-
merkſam zu machen.

0 hMiſſionsſtunde
am Montag, Abends 7 Uhr, in der Kirche St. Maximi.
J J

Am Sonntage Palmarum predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Herr Diac. Simon Nachm. Herr

Adj. Weiſe.
Stadtkirche: Vorm. Herr Diac. Hartung Nachm. Herr Paſtor

Schellbach. Confirmation der diesjährigen Katechumenen.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.

Früh 10 Uhr die Confirmation der diesjährigen Katechumenen.
Altenburger Kirche: Herr Cand. Ulrich.

An Answanderer!
Rath, Auskunft und Belehrung ertheilt unentgeldlich das
Büreau des Vereins zur Centraliſation deutſcher Aus-
wanderung und Coloniſation in Berlin, Unter den Linden

Nr. 54. und 55.
Der Verein beſteht aus Männern, welche lediglich im

èmeinnützigen Jntereſſe und aus Theilnahme für die deut-ſchen Auswanderer zuſammengetreten ſind, um den Letzteren

mit Rath und That, ſoweit dies ohne directe Geldunter-
ſtützung möglich iſt, zur Seite zu ſtehen.

Derſelbe betheiligt ſich bei keinem einzelnen Unternehmen
und macht keine ihm Vortheil bringenden Geſchäfte; viel-
mehr geſchehen ſeine Dienſtleiſtungen unentgeldlich, da-
mit ein jeder Auswanderungsluſtige Gelegenheit habe ſich
über Auskunfts-Büreaus, Agenten, Commiſſare, Spediteure,
AuswanderungsVereine, Büreaus oder Zeitungen zu unter
richten, bevor er ſie benutzt.

Das Büreau des Vereins iſt für Jedermann
täglich von 9 Uhr Vor bis 3 Uhr Nächmittags,
des Sonntags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Auskunft auf mündliche, oder in portofreien Briefen
gemachte Anfragen erſtreckt ſich auf Alles, worauf es bei
einem Vorhaben zur Auswanderung weſentlich
ankommt, beſonders aber darauf:

1) Ob der Entſchluß zur Auswanderung nicht als übereilt
gelten muß, und ob die Gründe dazu nicht auf andere
Art für den Auswanderer zu beſeitigen ſind.

2) Ob die Auswanderung nach überſeeiſchen Ländern unter
den jedesmaligen Umſtänden möglich iſt, oder ob die
Anſiedelung im Jnlande vorzuziehen ſcheint.

3) Welche Länder dem zur überſeeiſchen Auswanderung
feſt Entſchloſſenen mit Rückſicht auf ſeine perſönlichen
und Familien Verhältniſſe am meiſten entſprechen.

4) Welche Mittel der Auswanderer bedarf, um in einer
Niederlaſſung jenſeits des Meeres fortzukommen, oder
um in einer größeren Stadt auf ſein Gewerbe zu arbeiten.

5) Aus welchen Gründen dem Answanderer abzurathen iſt,
ſich der außerdeutſchen Häfen zu bedienen, derſelbe viel-
mehr nach Bremen und Hamburg und an die dort
beſtehenden Nachweiſungs- Büreaus zu verweiſen iſt.

6) Welche Schiffsrheder, Agenten und Coloniſations Ge-
e dem Auswanderer vorzuſchlagen ſind.

7) An wen der Anſiedler oder Auswanderer zur weitern
Ausführung ſeines Vorhabens ſonſt noch zu empfehlen
iſt, um vor Nachtheilen möglichſt geſichert zu ſein.

8) Jn welchem Maaße das Büreau eine Ermäßigung der
Fahrpreiſe auf den Eiſenbahnen für den Auswanderer
vermitteln kann.

Der Auswanderer erhält außerdem, je nach dem Zwecke
ſeines Unternehmens, Druckſchriften zur Belehrung und
Nachachtung, welche von dem Verwaltungsrath des Vereins
geprüft worden ſind, und zwar unentgeldlich, ſoweit ſie dem
Letztern zu Gebote ſtehen, oder für eine geringe rtigung,

Der unterzeichnete Verwaltungsrath ladet hiermit alle
Auswanderer ein bevor ſie irgend einen Schritt thun, ſich
zuerſt an das Büreanu des Vereins zu wenden, welches ſtatuten
mäßig verpflichtet iſt, gewiſſenhaft, unpartheiiſch
und lediglich im Jntereſſe der Auswanderer zu
r und über jede in öffentlichen Blättern gemachte

nzeige genügende Auskunft zu ertheilen.
Der Verwaltungsrath des Berliner Vereins zur Centra-

liſation deutſcher Auswanderung und Coloniſation.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.
Hierzu eine Beilage.



Beilage zum 27. Stück des Merſeburger Kreisbl. 1852.
Schwurgerichtshof zu Naumburg

Am 16. März 1852
3) Der Handarbeiter Karl Andreas Bernhardt jun.,

32 Jahre alt, mehrfach beſtraft, ſowie der Schleifer Friedrich
Auguſt Kahlenberg, 25 Jahre alt, beide aus Cölleda
gebürtig, ſind, und zwar der Erſtere wegen Diebſtahls im
wiederholten Rückfalle, widerrechtlichen Eindringens in die
Wohnung eines Andern und deſſen Mißhandlung und kör-
perlicher Verletzung, der Letztere wegen wiſſentlicher Begün-
ſtigung des Diebſtahls um ſeines eigenen Vortheils willen
unter Anklage geſtellt.

Am 5. Januar d. J. vermißte der Webermeiſter Hoyer in
Cölleda aus ſeiner Küche einen kupfernen Topf, den er ſchon
früher einmal unter den Sachen des Bernhardt, welcher letztere
in demſelben Hauſe wohnt, gefunden hatte. Am 4. Januar
hat der qu. Topf noch in der Küche geſtanden und fiel der
Verdacht des Hoyer deshalb auf den Bernhardt, weil dieſer
am fraglichen Tage in der Küche geweſen und der Topf um
dieſe Zeit verſchwunden war. Zugleich erfuhr Hoyer, daß
am 4. Januar Nachmittags der Schleifer Kahlenberg beim
Kupferſchmidt Panzer einen zuſammen geſchlagenen kupfernen
Topf verkauft hatte, dieſen auch mit völliger Beſtimmtheit
als den ſeinigen anerkannte. Der mit dem Handarbeiter
Bernhardt ſehr vertraute Kahlenberg beſtritt, den u. Topf
an Panzer verkauft, vielmehr einen an Zahlungsſtatt ange
nommenen Kupfertopf zu Panzer gebracht zu haben was
aber durch die Ausſage zweier Zeugen widerlegt wird, indem
dieſe bekunden, daß Kahlenberg nicht einen Topf, ſondern
einen alten kupfernen Keſſel erhalten.

Ferner hatte der Kahlenberg dem Korbmacher Danz er-
zählt, Bernhardt habe den Topf bei Hoyer geſtohlen und er
denſelben bei Panzer für 15 Sgr. verkauft, von dieſem Gelde
den Bernhardt aber nur 10 Sgr. gegeben. Gleich nach
dem Diebſtahle hatte Hoyer ſeinen Verdacht gegen Bernhardt
ausgeſprochen, dies der letztere gehört und erſchien daher am
6. Januar Morgens in der Wohnung des Hoyer, ſetzte den
ſelben wegen ſeiner Aeußerung zur Rede, packte ihn mit
beiden Händen, warf ihn zu Boden, wo er auf ihn kniete
und mit den Fäuſten auf den Kopf ſchlug. Der Hoyer
rief um Hülfe, während der 2c. Bernhardt entfloh.

Die Geſchworenen erachteten den Bernhardt ſowie den
Kahlenberg, letzteren jedoch nur der Hehlerei für ſchuldig.
Der Gerichtshof verurtheilte hierauf den Erſtern zu 4 Jahr
Zuchthaus und 4 Jahre lang Stellung unter Polizeiaufſicht,
den Letztern zu 6 Monat Gefängniß und Unterſagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Ein Jahr.

4) Die verehelichte Hailand, Wilhelmine geborne
Gruber aus Giebelroth, welche bereits 2 Mal beſtraft
iſt, ſteht jetzt wegen Diebſtahls an geerndeten Feldfrüchten
im wiederholten Rückfalle vor dem Schwurgericht.

Am 19. September v. J. des Vormittags fand der
Gutsbeſitzer Frank zu Großſchellbach von ſeinem Haferſtücke
4 Garben entwendet. Die Spur, welche beim Fortſchaffen
des Hafers auf dem Boden entſtanden war, führte in die
Nähe des Hailandſchen Hauſes, weshalb eine Hausſuchung
abgehalten werden ſollte. Anfangs wurde der Ortbsrichter
nicht in das Haus eingelaſſen, vielmehr blieb die Thür trotz
alles Pochens verſchloſſen. Plötzlich bemerkten der Frank
und der Ortsrichter ein Geräuſch an der Giebelſeite des
Hauſes, und dort ſich hinwendend, gewahrten ſie, wie die
Angeklagte aus dem Giebelfenſter herausgeſprungen war und

die Flucht zu ergreifen ſuchte. Sie wurde aufgehalten,
mußte das Haus öffnen und fand man 4 Hafergarben unter
dem Dache verſteckt, die der n als ſein Eigenthum re
cognoscirte. Die Hailandſchen Eheleute gaben den Diebſtahl
ihren Kindern ſchuld, und ſo hatte auch der zwölfjährige
Hailand beſtätigt, mit ſeinem Bruder die Hafergarben ge
holt zu haben, allein die eoncurrixrenden Umſtände ſprechen
für die Schuld der Angeklagten. Jn dem Termine der Ver
handlung der Sache ſtellte ſich jedoch nichts für die Schuld
derſelben heraus, weshalb auch die Geſchworenen ihr Nicht
ſchuldig ausſprachen und der Schwurgerichtshof ein freiſpre-
chendes Erkenntniß verkündete.

Am 17. März 1852
fanden unter Theilnahme des frühern Richtereollegiums eben-
falls 4 Verhandlungen ſtatt, wobei zwei jugendliche Ueber
treter der Geſetze den Anfang machten.

1) Der Steindruckerlehrling Bruno Kober, 18 Jahr
alt, und der Knabe Herrmann Ronneburger, 14 Jahr
alt, beide aus Profen, ſind, und zwar der Erſtere wegen
mehrerer in einer Kirche mittelſt Erbrechens der Armenbüchſe
und eines mittelſt Erbrechens eines Kirchenärarkaſtens, ſowie
eines mittelſt falſchen Schlüſſels begangenen Diebſtahls der
Letztere wegen Theilnahme an dem Diebſtahle der Armen-
büchſe einer Kirche mittelſt Eröffnung des Bodens durch ſein
Meſſer, in den Anklageſtand verſetzt.

Der e. Kober hat eingeſtanden, am 14. December v. J.,
eines Sonntags, zu ſeinen Eltern in Profen gegangen zu
ſein, hier auch Vormittags die Kirche beſucht zu haben, bei
welcher letztern Gelegenheit ihm der Gedanke in den Kopf
gekommen, das in dem Kirchenärarkaſten befindliche Geld
zu ſtehlen. Deshalb habe er des Nachmittags nach been-
digtem Gottesdienſte die Schlüſſel zur Kirch- und Sakriſtei-
thür aus der Stube ſeines Vaters, des Cantors Kober,
heimlich an ſich genommen, ein Beil aus dem Holzſchuppen
geholt und damit ſich zur Kirche begeben. Hier habe er die
Kirchthüre, ſowie die der Sakriſtei mit den Schlüſſeln auf
geſchloſſen und, in der Sakriſtei angelangt, an dem hier
ſtehenden Kirchenärarkaſten das Vorhängeſchloß mit dem
Beile zerſchmettert und aufgeſchlagen, dann das Beil zwiſchen
den Kaſten und den Deckel gezwängt, wodurch das im Kaſten
angebrachte Schloß nachgelaſſen habe und der Kaſten geöffnet
wäre. Nach Oeffnung des Kaſtens habe er einen Staats
ſchuldſchein über 50 Thlr. herausgenommen und den Kaſten
wieder zugedrückt, auch das Vorhängeſchloß wieder ange
hangen, das aber nicht wieder zuſammengehalten, ſondern
weit aufgeſperrt hätte. Zu Hauſe zurückgekehrt, habe er die
Schlüſſel an die gehörige Stelle gehängt und ſich ſpäter
mit dem Staatsſchuldſchein nach Zeitz zurückbegeben, wo er
dieſen in ſeinem Bette verſteckt hätte. Acht Tage darauf
habe er daſſelbe gethan, aber diesmal aus dem offenen
Kaſten drei Staatsſchuldſcheine über 100 Thlr. herausge
nommen und ſich mit dieſen, alles wiederum verſchließend,
entfernt und nach Zeitz, wo er in der Lehre ſtand, begeben.
r geſtand. der Kober ein, 2 Mal die Armenbüchſe der

irche zu Profen beſtohlen zu haben. Zuerſt habe er im
Jahre 1850 mit einem Meſſer des Knaben Herrmann Ron-
neburger, der zur Zeit Kirchenjunge geweſen und mit ihm
vor Beginn des Gottesdienſtes in der Kirche Behufs der
feſtlichen Ausſchmückung derſelben ſich aufgehalten habe, den
Boden der Armenbüchſe zum Theil abgelöſt und durch dieſe
Spalte mit dem Meſſer die in der Büchſe befindlichen Geld-



132
ſtücke herausge
Portale der Kirche Wache gehalten und dann ebenfalls mit
dem Meſſer in die Büchſe gelangt und ſich mehrere Geld-

ſchoben. Der c. Ronneburger habe dabei im

ſtücke herausgeholt. Das zweite Mal, zur Zeit der vorjäh-
rigen Erndte, habe er die Armenbüchſe, als er ſich zum Be-
kleiden des Altars und der Kanzel in der Kirche befunden,
vor Beginn des Gottesdienſtes mit einer zu dieſem Zweck
mitgebrachten Zange dadurch geöffnet, daß er die kleine
Klappe von dem Ringe, worin das Vorhängeſchloß gehan-
gen, zerbrochen. Aus der Büchſe habe er 22 Sgr. genom-
men und dann den Deckel wieder zugemacht, ſo daß die zer-
brochene Klappe nicht gleich auffiel.

Der Knabe Ronneburger hat den Diebſtahl ſo, wie
vorgetragen, gleichfalls zugeſtanden. Dabei war der Knabe
ſo zerknirſcht und niedergeſchlagen, daß man die deutlichſten
Spuren der wahrſten Reue in ihm erblickte.

Endlich war Kober noch geſtändig, am 23. December
mit dem Schlüſſel ſeiner Kammerthür die daneben liegende
Beßerſche Kammer geöffnet und aus dieſer 4 Käſe und
Quarkkuchen fortgenommen zu haben.

Die Geſchwornen ſprachen nach einer längern Berathung
über den c. Kober ihr Schuldig wegen dreier ſchwerer Dieb-
ſtähle aus, ebenſo über den e. Ronneburger, jedoch ver-
neinten ſie die Frage über des letztern Zurechnungsfähigkeit.
Jn Folge dieſes Wahrſpruches wurde der rc. Kober wegen
eines gewaltſamen Diebſtahls freigeſprochen, dagegen wegen
dreier ſchwerer Diebſtähle zu 3 Jahr Gefängniß, Unter-
ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 3
Jahr und Polizei- Aufſicht auf dieſelbe Dauer verurtheilt,
der e. Ronneburger hingegen wegen eines gewaltſamen
Diebſtahls freigeſprochen und ſeiner Familie überwieſen.

2) Der Dienſtknecht Pölzig, Gottlieb, aus Leim-
bach, 23 Jahr alt, noch nicht beſtraft, iſt geſtändig, im
Oetober oder November des v. J. an zwei verſchiedenen
Sonntagen, das erſte Mal J Scheffel Roggen und ebenſo
viel Hafer, das zweite Mal 2z Scheffel Roggen von dem
auf dem Schuppengebäude des Ritterguts Leimbach (wo er
diente) lagernden Getreide in der Art entwendet zu haben,
daß er auf den etwa 7 Ellen hohen Thorflügel hinaufge-
klettert und von da durch ein Loch im Dache des Schuppens
auf den Boden deſſelben gekrochen iſt, dort die mitgebrachten
Säcke gefüllt, heruntergeworfen und verſteckt habe. Er be-
hauptet, das Getreide zur Fütterung der Pferde benutzt zu
haben, was aber un wahrſcheinlich erſchien, da Roggen nicht
verfüttert zu werden pflegt, auch der Hofmeiſter dies hätte
ſehen müſſen, indem dieſer das Futter jedesmal unterſuchte.
Der Pölzig wurde deshalb eines in einem Gebäude mittelſt
Einſteigens verübten ſchweren Diebſtahls angeklagt, da
aber im Laufe der Verhandlung mehr Gründe für deſſen
Unſchuld hervorragten, für nicht ſchuldig anerkannt und völ-
lig freigeſprochen.

3) Der Korbmacher Karl Louis Händler, 39 Jahre
alt, Vater von 5 Kindern, wegen Diebſtahls wiederholt be-
ſtraft, und der Maurergeſelle Karl Traugott Höcke, 39 Jahre
alt, ebenfalls ſchon beſtraft, und beide aus Naumburg,
ſind, und zwar der Erſtere wegen ſchweren mittelſt Ein
ſteigens oder Einbruchs verübten Diebſtahls, der Letztere
wegen Theilnahme daran im Rückfalle, in den Anklageſtand
verſetzt.

Jm Januar d. J. wurden aus dem Menzelſchen Gar-
ten zu Naumburg, welcher nach der Mädergaſſe zu durch das

Menzelſche Wohnhaus, nach der Mauſa zu durch eine leben-
dige Hecke und an den andern Seiten durch eine Lehmwand
umſchloſſen iſt, von denjenigen Weiden welche der Korb-
macher Ricks in demſelben in einem. Waſſergraben liegen
hatte, 11 Bund entwendet. Der e. Händler iſt geſtändig,
3 Bund Weiden aus dem fraglichen Garten geholt zu ha-
ben, daß er zu dieſem Zweck den Gartenzaun überſtiegen
und ihm bei dieſer Gelegenheit der c. Höcke, welcher auf-
gepaßt, begleitet habe. Der c. Höcke geſteht dies zu, mit
der Behauptung, daß er nicht gewußt, daß die Weiden ge-
ſtohlen, vielmehr in dem Wahne geſtanden häben, daß ſie
Eigenthum des Händler ſeien.

Beide Angeklagte wurden für ſchuldig erachtet und der
Händler zu 18 Monat Gefängniß, Unterſagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahr, ſowie Stel-
lung unter Polizeiaufſicht auf die Dauer von 3 Jahren
wegen ſchweren Diebſtahls im Rückfalle, der e. Höcke wegen
des angeſchuldigten Verbrechens zu 1 Jahr Gefängniß, Un-
terſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und
Stellung unter Polizeiaufſicht, beides auf 1 Jahr, verurtheilt.

4) Der Handarbeiter Wilhelm Kirſt aus Naum-
burg, 17 Jahr alt, ſchon 3 Mal wegen Holzdiebſtahls und
1 Mal wegen Diebſtahls beſtraft hat nach anfänglichem
Leugnen zugeſtanden, am 27. November v. J. 2 Stücke
Bauholz aus dem Stockmannſchen Weinberge, welcher von
allen Seiten durch einen Zaun reſp. das Wohnhaus um-
ſchloſſen iſt, entwendet zu haben. Der Angeklagte behauptet
jedochh, die entwendeten Stücke Bauholz hätten aus dem
Zaune hervorgeragt und er ſie von außen herausgezogen,
während ein Zeuge bekundete, daß die fraglichen Hölzer an
jenem Tage wenigſtens 6 Fuß vom Zaune entfernt im
Weiünberge gelegen hätten. Der Angeklagte iſt deshalb eines

ſchweren Diebſtahls angeklagt. tDie Geſchwornen ſprachen ihn nur eines einfachen Dieb-
ſtahls ſchuldig, weshalb er auch nur wegen dieſes Vergehens
vom Gerichtshofe mit 6 Wochen Gefängniß, Unterſagung
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung
unter Polizeiaufſicht auf 1 Jahr belegt wurde.

(Schluß folgt.)

Wenn die Erfindung eines gewiſſen Gray in London
gegründet iſt, ſo werden ſelbſtgefällige Menſchen ſowohl das
Alter, als einen etwaigen Schönheitsmangel bald von ſich
verſchwinden machen. Gray will nämlich die Bildung
künſtlicher Geſichtszüge aus einer Verbindung von Gummi
und Gutta-Percha entdeckt haben und zwar ſoll die Täu-
ſchung ſo vollkommen ſein, daß man die Kunſt von der
Natur, die ſich unter dieſer verbirgt, nicht unterſcheiden kann,
Wie man ſagt, hat eine Lady Klinker bereits an Händen
und Geſicht von der neuen Erfindung Gebrauch gemacht.
Sie war hoch in den ſechziger Jahren und der Spiegel ihr
größter Feind. Sie machte ein Teſtament, worin ſie einer
gewiſſen Miß Bellham all' ihr Vermögen zuſchrieb, reiſte
nach Jrland und verbreitete künſtlich die Nachricht von ihrem
Tode. Kurz darauf kam ſie ſelbſt als Miß Bellham wieder
nach London und trat ihre eigene Nachlaſſenſchaft glücklich
an. Sie iſt nun ſo jung und ſchön, daß ſie genug zu
wehren hat, nicht von den ſie umſchwärmenden Dandys der
londoner Salons geheirathet zu werden. Dem Gründer
ihres Glückes, Gray, hat ſie ihr früheres Portrait geſchenkt,
t gleichfalls verſchönt, und zwar mit einem Diamanten-
rahmen.

l
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